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Originaltext 

Abkommen 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit 
in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt 

Abgeschlossen in Berlin am 21. September 2011 
Von der Bundesversammlung genehmigt am …1 

 
Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
und 
die Bundesrepublik Deutschland, 

im Wunsch, die finanzpolitischen Beziehungen der beiden Staaten weiter zu festi-
gen; 

im Willen, die Zusammenarbeit im steuerlichen und finanzwirtschaftlichen Bereich 
zu stärken und den gegenseitigen Wettbewerb und Marktzugang zu fördern; 

unter Berücksichtigung des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über Rege-
lungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung 
von Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind; 

im Bestreben, mittels dieses Abkommens eine Grundlage zu schaffen, die dem 
automatischen Informationsaustausch im Bereich der Kapitaleinkünfte in seiner 
Wirkung dauerhaft gleichkommt; 

in Anbetracht der bereits bestehenden engen Zusammenarbeit im Bereich der Dop-
pelbesteuerung, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Teil 1 
Allgemeines 

Art. 1 Inhalt und Zweck 

1.  Mit diesem Abkommen soll durch bilaterale Zusammenarbeit der Vertragsstaaten 
die effektive Besteuerung der betroffenen Personen in der Bundesrepublik Deutsch-
land sichergestellt werden. Die Vertragsstaaten sind sich einig, dass die in diesem 
Abkommen vereinbarte bilaterale Zusammenarbeit in ihrer Wirkung dem automa-
tischen Informationsaustausch im Bereich der Kapitaleinkünfte dauerhaft gleich-
kommt. 
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2.  Zu diesem Zweck vereinbaren die Vertragsstaaten eine bilaterale Zusammenar-
beit, die im Kern folgende Elemente enthält: 

a) Vermögenswerte bei einer schweizerischen Zahlstelle von in der Bundesre-
publik Deutschland ansässigen betroffenen Personen werden auf der Grund-
lage dieses Abkommens nachversteuert; 

b) auf Erträgen und Gewinnen aus Vermögenswerten bei einer schweizerischen 
Zahlstelle wird von in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen betroffe-
nen Personen nach den Regelungen dieses Abkommens eine abgeltende 
Steuer erhoben; 

c) die Schweiz kann von der Bundesrepublik Deutschland nach Massgabe 
dieses Abkommens die Einführung von Massnahmen zur Sicherung der 
Besteuerung von in der Schweiz ansässigen Personen verlangen in Bezug 
auf Kapitalerträge, die bei Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland 
erzielt werden. 

Art. 2 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Abkommens, soweit nichts anderes bestimmt ist, 

a) bedeutet der Ausdruck «Vertragsstaat», je nach Zusammenhang, die Bun-
desrepublik Deutschland oder die Schweiz; 

b) bedeutet «Bundesrepublik Deutschland» das Hoheitsgebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland sowie das an das Küstenmeer angrenzende Gebiet des 
Meeresbodens, seines Untergrunds und der darüber liegenden Wassersäule, 
in dem die Bundesrepublik Deutschland in Übereinstimmung mit dem Völ-
kerrecht und ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften souveräne Rechte und 
Hoheitsbefugnisse zum Zwecke der Erforschung, Ausbeutung, Erhaltung 
und Bewirtschaftung der lebenden und nichtlebenden natürlichen Ressour-
cen oder zur Energieerzeugung unter Nutzung erneuerbarer Energien ausübt; 

c) bedeutet «Schweiz» das Hoheitsgebiet der schweizerischen Eidgenossen-
schaft in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften; 

d) bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörde»: 

– in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium der Finan-
zen oder die von ihm bestimmte Behörde; 

– in der Schweiz das Eidgenössische Finanzdepartement oder die von 
ihm bestimmte Behörde; 

e) bedeutet der Ausdruck «schweizerische Zahlstelle» Banken nach dem 
schweizerischen Bankengesetz vom 8. November 1934 und Wertpapier-
händler nach dem Börsengesetz vom 24. März 1995. 

 Als schweizerische Zahlstelle gelten ebenfalls in der Schweiz ansässige 
beziehungsweise errichtete natürliche und juristische Personen, Personenge-
sellschaften und Betriebsstätten ausländischer Gesellschaften, die im Rah-
men ihrer Geschäftstätigkeit regelmässig Vermögenswerte von Dritten ent-


